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Erneut hat sich die unmittelbare Einbeziehung des Staatsanwal 
tes und dessen Rechte bei der Allgemeinen Gesetzlichkeitsauf- 
sicht gemäß § 29 ff des Gesetzes über die Staatsanwaltschaft
sowie die Übergabe von Un t e rs uchung se rg ebniss^en^be r fahrläs- 
siq verursachte Schäden an die Konfliktkommission zur unver- 
züglichen Beseitigung von Rechtsverletzungen der Verhinderun 
ihrer Wiederholbarkeit und zur Gewähfrle-iŝ tljna der sozialisti- 
sehen Gesetzlichkeit bewährt.

Die insgesamt durch die Ulrrie^ PX f es tgest eilt en Unt ers uchungs 
und Kontrollergebniss.e^t-ruigen des weiteren dazu bei,

- Verletzungen der^sozialistischen Gesetzlichkeit zu beseiti
gen sowie Erscheinungen der Gleichgültigkeit bzw. Duldsamkt 
gegenüber Rechts- und Pflichtverletzungen zu überwinden.

- die innere Sicherheit in Bereichen und Objekten des MfS, 
der NVA und der Grenztruppen zu erhöhen, die militärische 
Disziplin, Leitungstätigkeit und politisch-ideologische Ar 
beit zu verbessern sowie den Umgang mit Schußwaffen und di 
Lagerung von Munition verstärkt zu kontrollieren,

- Außenhandelsbeziehungen und den Schutz von Kulturgut zu 
s iche rn.

In Einzelfällen konnten notwendige Präzisierungen von Rechts 
Vorschriften u. a. durch Verordnungen des Ministers für Auße 
handel, des Ministers für Kultur und Weisungen von Kombinats 
direktoren sowie eine Vielzahl Objekt- und sachbe„zo-gener rec 
licher bzw. disziplinarischer Maßnahmen durchgesetzt werden.


